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BUNDESKANZLERAMT : OSTERREICH

MAG. CHRISTIAN KERN
BUNDESKANZLER

An die

Prasidentin des Nationalrats
Doris BURES

Parlament

1017 Wien

GZ: BKA-353.110/0077-1/4/2016 Wien, am 21. November 2016

Sehr geehrte Frau Prasidentin,

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Stefan, Kolleginnen und Kollegen haben am
21. September 2016 unter der Nr. 10309/J an mich eine schriftliche parlamentari-

sche Anfrage betreffend Kultusgemeinden in Osterreich gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1:

> Wie hoch sind die jahrlichen Bundesmittel (insgesamt bzw. unterteilt nach Bud-
getkapiteln) fiir die Islamische Glaubensgemeinschaft Osterreich in den Jahren
2014, 2015, 20167

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Osterreich erhalt keine Bundesmittel aus
der Untergliederung 10. Andere Untergliederungen fallen nicht in den Vollzug des

Bundeskanzleramtes.

Zu den Fragen 2 und 3:

> Wie hoch sind die jahrlichen Bundesmittel fiir die Arabische Kultusgemeinde in
den Jahren 2014, 2015, 2016?

> Wie hoch sind die jahrlichen Bundesmittel fiir die Kultusgemeinde Multikulturelle
Moscheevereine in den Jahren 2014, 2015, 20167

Kultusgemeinden sieht erst das IslamG 2015, BGBI. 39/2015 vor; die in der Anfrage
Erwahnten bestehen erst seit Mai 2016. Sie erhalten keine Bundesmittel.
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Zu Frage 4:
» An welche Férderkriterien/Auflagen ist die Mittelvergabe jeweils gebunden?

Da den in den Anfragen genannten juristischen Personen keine Férderungen zu-
kommen, kdonnen diese auch nicht an Forderkriterien bzw. Auflagen geknupft wer-

den.

Zu den Fragen 5 und 6:

> Ist dem Bundeskanzleramt eine Ndhe der Organisatoren zu arabisch/islamisti-
schen Verbédnden (Muslimbruderschaft) bekannt?

> Ist dem Bundeskanzleramt eine N&he zu anderen Islamistischen Organisationen
(z.B. Milli Géris) seitens der Organisatoren bekannt?

In der Islamischen Glaubensgemeinschaft bestehen Kultus- und Moscheegemein-
den. Bei einigen dieser Gemeinden zeigt der von ihnen selbstgewahlte Name ein
Naheverhaltnis zu bestehenden Vereinen nach dem Vereinsgesetz auf, wie bei-
spielsweise ATIB, Islamische Foderation oder Islamische Kulturzentren, die wie-
derum international mit anderen Vereinigungen verbunden sind, wie beispielsweise

der Islamischen Gemeinschaft Milli Gorus.

Zu Frage 7:

» Entspricht es der Intention des Bundeskanzleramtes, dass innerislamische Dis-
pute mediendffentlich ausgetragen werden?

Es ist Sache jeder Kirche und Religionsgesellschaft ob und in welchem Ausmalf}

innerkonfessionelle Diskussionen mediendffentlich gemacht werden.

Zu Frage 8:

> Wie bewertet das Bundeskanzleramt das Verhalten des Leiters des Kultusamtes
(Mag. Henhapel) im vorliegenden Falle und liegen - wie von den Parteienvertre-
tern gedulert - tatséchlich Versdumnisse des Kultusamtes vor?

Die Genehmigung der Verfassung der IGGO erfolgte im Rahmen eines Verwaltungs-
verfahrens auf das die Fristen des § 31 IslamG und das Allgemeine Verwaltungsver-
fahrensgesetz (AVG) anzuwenden waren. Im Zuge des Verfahrens wurde der An-

tragstellerin das nach § 45 AVG ihr zustehende Parteiengehor gewahrt woraufhin die
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Antragstellerin von der in § 13 Abs. 8 AVG vorgesehenen Mdglichkeit der Anderung
des verfahrenseinleitenden Antrages Gebrauch machte. Die Regelung des § 31
Abs.2 IslamG sieht vor, dass (ber die Anderung der Verfassung der IGGIO bis
1. Marz 2016 zu entscheiden war. Die ergangenen Bescheide unterliegen der rechts-
staatlichen Kontrolle.

Zu Frage 9:

> Wird das Bundeskanzleramt dafiir Sorge tragen, dass die Kosten aus diesem in-
nerislamischen Disput nicht auf dem Riicken der Osterreichischen Steuerzahler
ausgetragen werden?

Ich verweise auf die Beantwortung zu den Fragen 1 bis 3.

Mit freundlichen GrifRRen
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e Unterzeichner serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
\! T
q""h f“?&é Datum/Zeit 2016-11-21T09:59:48+01:00
< #
2 15 Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Priifinformation Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
BUNDESKANZLERAMT http://www.bka.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

313

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ@(o*sﬁ;%
Ve @ o Datum/Zeit-UTC | 2016- 11- 21T10: 03: 27+01: 00

Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

N4

Prifinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2016-11-21T09:59:48+0100
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-11-21T10:03:27+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




